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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 29. November 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 17:45 Uhr

Die Einladung erfolgte am 26.11.2004 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Gemäß § 51 Abs. 3 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 i.d.g.F. hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 26.11.2004 aufgrund der Dringlichkeit eine verkürzte Einladungsfrist beschlossen.
Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker
Gemeindekassier (Finanzreferent):
GR. Matthias Pinter
GR. Dr. Herbert Thaller
GR. Rosana Scheiring
GR. Christine Hubmann
GR. Anton Steiner
GR. Gerald Kienreich
GR. Raimund Krenn
GR. Mag. Hildegard Neckermann (ab 17:48)
GR. Franz Haas (ab 17:47)
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter (ab 17:50)
GR. 

GR. Bernd Hoffmann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky

2. Sylvia Stary
Entschuldigt waren: Gem.kassier Wilfried Fröhlich
Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 18.10.2004
5. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

6. Ankauf Grundstück „Schlossstraße 1“
Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 17:45 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. 
Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 11 Gemeinderäte anwesend sind. Die Gemeinderäte Haas, Mag. Neckermann und Ing. Doppelreiter treffen etwas verspätet im Sitzungssaal ein. Gem.kassier Fröhlich lässt sich entschuldigen. Demnach sind 14 Gemeinderäte anwesend. Die Sitzung ist beschlussfähig.
Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 18.10.2004:
Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 5) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:
GR Scheiring weist darauf hin, dass Gemeinderatssitzungen nicht derart früh beginnen sollten, da der Großteil der Gemeinderäte berufstätig ist. 
GR Steiner ist der Meinung, dass der Bgm. seine Aufgaben als Geschäftsführer der Lannach KEG besser wahrnehmen sollte und einen Hallenwart für die Steinhalle aufnehmen sollte. Er berichtet, dass bei der letzten Veranstaltung in der Steinhalle Probleme mit der Klimatisierung der Räumlichkeiten aufgetreten sind und meint, dass in derartigen Situationen die Anwesenheit eines Hallenwartes unbedingt erforderlich wäre.

In seiner zweiten Anfrage erkundigt er sich danach, ob bereits eine Mitteilung seitens der Bezirkshauptmannschaft an die Gemeinde hinsichtlich der Beschlüsse betreffend Gewichtsbeschränkungen auf Gemeindestraßen ergangen ist.

Der Bgm. erwähnt, dass er die beiden Anfragen von GR Steiner in der nächsten Sitzung beantworten wird.
GR Kienreich möchte wissen, was die Bauverhandlung betreffend Errichtung eines Sendemasten am Kreisverkehr Industriestraße ergeben hat.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass es sich hierbei um eine Angelegenheit der Baubehörde handelt und dies noch ein laufendes Verfahren ist.
GR Dr. Thaller spricht das angewandte Einsparungssystem bei der Straßenbeleuchtung an und möchte wissen, welche Ergebnisse bisher erzielt werden konnten.

Der Bgm. teilt mit, dass die Vorschaltgeräte noch nicht montiert wurden, diesbezüglich jedoch in den nächsten Tagen ein Gespräch stattfinden wird, worüber er im Zuge der nächsten Sitzung berichten wird.

Pkt. 6) Ankauf Grundstück „Schlossstraße 1“:
Der Bgm. ruft in Erinnerung, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.11.2004 mit Stimmenmehrheit den Ankauf des Grundstückes „Schlossstraße 1“ beschlossen hat. Anschließend verliest er § 46 der Steiermärkischen Gemeindeordnung. 
Der Bgm. bringt den Mitgliedern des Gemeinderates folgende Zusammenfassung des Gutachtens des Sachverständigen DI Friedrich Bauer vom 08.02.2002 zur Kenntnis:

Basiswert
ATS 1.050,--
bzw. €    76,30/m²

Zuschlag für erhöhte Bebauungsdichte: rd. 10 %
ATS    100,--
bzw. €       7,27/m²

Abschlag für Freimachungskosten
ATS    100,--
bzw. €       7,27/m²

Wert der Grundstücke
ATS 1.050,--
bzw. €     76,30/m²

3.382 m² x ATS 1.050,-- (€ 76,30)
ATS 3.551.100,-- 

rund
ATS 3.550.000,-- 
bzw. €  258.000,--

Wert des Bildstockes
ATS    100.000,--
bzw. €      7.267,--

Gesamtwert der Liegenschaft 
ATS 3.650.000,-- 
bzw. € 265.256,--

Er weist darauf hin, dass der Gesamtwert der Liegenschaft EUR 265.256,-- beträgt und meint, dass ein Ankauf des Grundstücks zum angebotenen Preis von EUR 378.000 einen beträchtlichen Schaden für die Marktgemeinde Lannach zur Folge hätte.
Weiters stellt er den Antrag, den Beschluss hinsichtlich des Ankaufs des Grundstückes „Schlossstraße 1“ aufzuheben.

GR Kienreich ersucht den Bgm., seine Aussage von vorhin näher zu erörtern.

Daraufhin erklärt der Bgm., dass derzeit ein Grundstückspreis in Höhe von etwa EUR 76,-- bis 80,--/m² marktüblich ist und ein Kaufpreis in Höhe von ca. EUR 116,-- bis 120,--/m² für dieses Grundstück absolut überhöht sei.
GR Scheiring ruft in Erinnerung, dass kürzlich ein Grundstück, welches nicht einmal als Bauland ausgewiesen war, seitens der Gemeinde zu einem Preis von EUR 100,--/m² angekauft wurde.
Der Bgm. entgegnet, dass es sich hierbei um ein Grundstück im Ausmaß von ca. 90 m² handelte, welches für den Ausbau des neuen Kreisverkehrs benötigt wurde und zu 100 % im Sinne öffentlichen Interesses lag.

GR Ing. Doppelreiter kritisiert, dass einige Gemeinderäte einem Grundkauf um EUR 100,--/m² zustimmen, den Ankauf dieses Grundstückes jedoch ablehnen, da der angebotene Kaufpreis angeblich überhöht sei.
GR Steiner ist der Meinung, dass nur dann ein Schaden für die Gemeinde entstehen würde, wenn das Grundstück „Schlossstraße 1“ nicht erworben würde. Er weist weiters darauf hin, dass im VA für das Jahr 2004 ein Betrag von EUR 400.000,-- für Grundkäufe vorgesehen ist. Er erwähnt, dass andere Gemeinden froh darüber wären, ein Grundstück in einer derart guten Lage erwerben zu können. 

Der Bgm. weist darauf hin, dass das Zufahrtsrecht nicht eindeutig geklärt ist und es sich beim genannten Grundstück um ein Einzelgrundstück handelt und somit keine Ausweitung möglich ist. Weiters ist er der Meinung, dass die Marktgemeinde Lannach kein derartiges Grundstück benötigt und merkt nochmals an, dass ein Ankauf zum angebotenen Preis einen massiven Schaden für die Gemeinde zur Folge hätte.

GR Steiner möchte richtig stellen, dass in Zukunft wahrscheinlich ein angrenzendes Grundstück erwerbbar sein wird.
GR Haas teilt mit, dass der Bgm. damals, bevor das Ortszentrum verbaut wurde, der Meinung war, mehr Grünflächen zu belassen und nicht alle Grundstücke zu verbauen. Des Weiteren meint er, dass das Grundstück „Schlossstraße 1“ seitens der Gemeinde angekauft werden soll, da es sich im Ortszentrum befindet. Er ist der Ansicht, dass keine sofortige Verwertung des Grundstückes erfolgen muss, sondern dieses auch als Grünfläche bestehen bleiben könnte.

GR Krenn weist darauf hin, dass sich die Mitglieder der ÖVP-Fraktion nicht generell gegen den Ankauf des Grundstückes aussprechen, sondern lediglich gegen einen Ankauf zum angebotenen Preis.

Weiters stellt er den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt nochmals im Planungsausschuss zu beraten.

GR Ing. Doppelreiter erwähnt, dass im Vergleich der Marktgemeinde Lannach mit der Stadtgemeinde Deutschlandsberg gewisse Parallelen ersichtlich werden, jedoch hinsichtlich Grundvorsorge und Ortsbildplanung die Marktgemeinde Lannach nicht mit Deutschlandsberg mithalten kann.
Auch er ist der Meinung, dass ein Ankauf des Grundstücks unbedingt erfolgen sollte und beispielsweise die Errichtung eines Kinderspielplatzes denkbar wäre.
Weiters regt er an, ebenfalls einen Ankauf der weiteren, noch nicht verbauten Flächen, seitens der Gemeinde Lannach anzudenken.

GR Steiner weist darauf hin, dass sich früher das Postamt auf diesem Grundstück befand. Des Weiteren teilt er mit, dass die Zufahrt zum Grundstück auch zugleich die Zufahrt zur Kirche und zum Kriegerdenkmal darstellt und das Zufahrtsrecht bereits längst ersessen ist.

Daraufhin bezieht sich der Bgm. auf das Gutachten des Notars Dr. Hübner, welches besagt, dass das Zufahrtsrecht nur für Wohnzwecke eindeutig geklärt ist und es im Falle einer gewerblichen oder öffentlichen Nutzung zu Problemen kommen könnte.
GR Mag. Neckermann berichtet, dass die Kosten für die Sanierung dieser Zufahrt zur Gänze von der Gemeinde Lannach getragen wurden, da es die Zufahrt zur Kirche und zum Kriegerdenkmal darstellte. Sie möchte wissen, ob es sich um eine private oder öffentliche Zufahrt handelt. Der Bgm. antwortet, dass es eine Privatstraße ist.
GR Scheiring meint, dass es zu keinerlei Schwierigkeiten hinsichtlich des Zufahrtsrechtes kommen kann, da das dortige Kriegerdenkmal im Eigentum der Gemeinde steht und auch die Gärtnerei Bencsesz ein Zufahrtsrecht besitzt.
GR Ing. Doppelreiter merkt an, dass diese Grundstücksflächen als Kerngebiet ausgewiesen wurden und meint, dass eine derartige Ausweisung dieser Flächen ohne bestehende Zufahrt nicht möglich gewesen wäre. Weiters äußert er, dass die Gemeinde dazu verpflichtet ist, in diesem Bereich für entsprechende Zufahrten zu sorgen. 

Der Bgm. wiederholt seinen Antrag, die Beschlussfassung vom 15.11.2004 betreffend den Ankauf des Grundstückes „Schlossstraße 1“ aufzuheben.
Die Gemeinderäte Scheiring, Haas, Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter, Dr. Thaller, Kienreich, Steiner und Pinter stimmen dagegen. Die übrigen 6 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.

GR Krenn stellt den Antrag, den Kauf des Grundstückes „Schlossstraße 1“ zurückzustellen und im Planungsausschuss neu zu beraten, sowie das Zufahrtsrecht zu klären. Die Gemeinderäte Scheiring, Haas, Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter, Dr. Thaller, Kienreich, Steiner und Pinter stimmen dagegen. Die übrigen 6 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 18:05 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 6 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


Entwurf

Entwurf

